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Beachte zur ganzen Rechtsvorschrift 

Der Erfassungsstichtag ist der 1.1. 2020, weitere Novellen sind erst ab diesem Zeitpunkt im RIS 
historisch erfasst. 

Text 

§ 77 
Krankenfürsorge 

(1) Soweit die Beamten nicht nach den einschlägigen sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften 
für Fälle der Krankheit versichert sind, hat die Stadt durch eine eigene Krankenfürsorgeeinrichtung 
zumindest jene Leistungen sicherzustellen, die Bundesbeamten gebühren. 

(2) Die Kosten für die Krankenfürsorgeeinrichtung sind von der Stadt und den Beamten je zur Hälfte 
zu tragen. 

(3) Dem Beamten können Beihilfen gewährt werden, insbesondere zum Ausgleich der Kosten, die 
ihm durch Krankheit oder Wiederherstellung seiner Gesundheit oder durch Krankheit oder 
Wiederherstellung der Gesundheit seines Ehegatten oder eingetragenen Partners oder seiner Kinder 
erwachsen. 
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